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Zu aer von äen A::Jceorineten Dr. Marga HUBINEK und Genossen am 

11. lJeze,nber 1901 an mich gerichteten schriftlichen Anfrage 

Nr. 1600/J, betreffend die Teilnahme einer PolizeimusiKkapelle 

bei oer8röffnung einer Filiale des "Konsum" in eier Burggasse 

G.~1 ~.12.19j1, beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu Frage 1: Die Polizeimusi.r: te8-nn Gemäß den geltenden Eicht­
linien im IÜ;:.t' .. ::J.en aer Üffentlichteei tsar-oei t der POlizei, 

nach Prüfung der dienstlichen TragoarKeit und be­

höroeninterner Genehmigung, auch über aen dienstlichen 

Ranmen r~inaus oei V sranstal t~gen repräsentativer 

Art eingesetzt werden. 

Zu Frage 2: 21 Polizeioeamte. 

Zu FrEige 3: Von 07 .. 30 bis 09.30 Uhr .. 

Zu Frage 4: Der Einsatz wurde auf grund eines diesbezüglichen An­

suchens des Veranstalters behördenintern genehmigt. 

Zu Frage 5: NeJ..n. tine Verständigung an mich war nach den ein­

schlägigen Ricttlinien auch nicht erforderlich. 

Zu Frage 6: Für alle Polizeibeamten. 

Zu Frage 7 und 6: Es erwuchsen der Polizei Keine Kosten. 

Zu Frage 9 - 11: Die PolizeimusiK V;ien ist als Bestandteil der 

sog. uPräsidialreserve" in <ien Verband der Alarmab­

teilung der BunaespolizeidireKtion Wien eingegliedert. 

Die Angehörigen <ier PolizeimusiK versehen Tagdienst. 

Bei Bedarf hätten die Beamten jederzeit vom Veran­
staltungsort abgezogen und für dienstliche ZwecKe zum 

Einsatz gebracht werden können. Es war <iaher weder 
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eine Ersatzgestellung durch Überstundenanordnungen 

und dgl". notwendig, noch war dadurch eine ~;IinderunG der 
exekutiven Einsatzbereitschaft gegeben. 

Zu Frage 12: Siehe Antwort zu Frage 1. 
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